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nen und den örtlichen Räten erteilten Erlaubnisse. 
Der DVP obliegt unter anderem das E.
- für die Herstellung, den Vertrieb, die Lage
rung, den Transport, den Besitz und die Ver
vendung von Sprengmitteln,

- für die Herstellung, die Bearbeitung, den 
Vertrieb, die Aus-, Ein- und Durchfuhr, die 
Lagerung, den Erwerb, den Besitz und die Ver
wendung von Schußwaffen und patronierter 
Munition,

- für die Herstellung, Gewinnung und Verarbei
tung, die Lagerung, die Verwendung, den Er
werb, den Besitz und die Abgabe von Giften 
der Abt. 1,

- zur Führung eines Kraftfahrzeuges auf öffent
lichen Straßon,

- zur Durchführung genehmigungspflichtiger Ver- 
ans tal tungen,

- für die Ein- und Ausreise über die Staatsgren
ze der DDR,

- für die Einreise und den Aufenthalt im Grenz
gebiet,

- für die Verkürzung oder Aufhebung der Polizei
stunde.

Zentrale staatliche Organe und die örtlichen Rä
te sind im Rahmen .der gesetzlich festgelegten 
Zuständigkeiten unter anderem verantwortlich für 
das E. hinsichtlich
- der Gründling und Tätigkeit von Vereinigungen,
- der Durchführung von Sammlungen und Lotterien,
- der Ausübung von Tanz- und Unterhaltungsmusik 
und Zulassung von Diskotheken,

- der Einrichtung und Benutzung von Zeltplätzen, 
Wanderquartieren und Behelfeunterkünften,

- der Herstellung von Druck- und Vervielfälti- 
gungs er z eugni s s en,

- der Ausübung von Gewerben und bestimmten Beru
fen,

- des Verkehrs mit Grundstücken,
- der Errichtung und Veränderung von Bauwerken 

der Bevölkerung.
Bei der Erteilung aller Erlaubnisse müssen fol
gende grundsätzlichen Voraussetzungen vorhanden 
sein:
- staatliches Interesse,
- gesellschaftliches Bedürfnis und persönliche 

Interessen,
- persönliche Zuverlässigkeit und Befähigung der 
Antrags t eiler.

Die zuständigen staatlichen Organe können Erlaub
nisse unter bestimmten Voraussetzungen, die die 
jeweils dafür geltenden Rechtsvorschriften vor
sehen, einschränken, zurücknehmen, entziehen, 
für ungültig erklären oder mit Auflagen verbin
den.
Die entscheidenden Voraussetzungen dafür sind:
- die für die Erteilung oder Ausstellung von 
Erlaubnissen geforderten gesetzlichen Voraus-


